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Zum Titelbild: Wellenkraft
Das Titelbild zeigt die

Computeranimation einer Pelamis-Anla-

ge zur Nutzung der Wellenkraft. Sie

wird auf dem offenen Meer installiert

und arbeitet mit schwimmenden

Hohlzylindern, die durch
hydraulische Pumpen verbunden sind
und die Wellenbewegung zum
Antrieb eines Generators nutzen.
Siehe Beitrag auf Seite 21 (Bild:
Ocean Power Delivery Ltd.)
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Über die Grenzen planen

Eurck: Europäisches Raumentwicklungskonzept
der EU

Cemat: Europäische Raumordnungsministerkonferenz

mit ihren Entwicklungsleitlinien
Interreg: Eine Gemeinschaftsinitiative der EU
und der Mitgliederstaaten zur Förderung der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

Die aktuelle Entwicklung macht deutlich, dass der Einfluss der Gebietskörperschaften

und damit der Grenzen abnehmen wird. Mögliche Gründe sind: die

Globalisierung, die Verflechtung der Aufgaben bezogen auf die Kompetenzen
und die Wirkungsräume (z.B. Verkehr, Umwelt), allenfalls auch die

ungenügende Leistungsfähigkeit der Gemeinwesen in Zusammenhang mit den
anstehenden komplexen Aufgaben. Diese Entwicklung sehe ich als Chance. Sie

zwingt zur Kooperation auf allen Ebenen. Das bedeutet, dass wir unsere Nachbarn

nicht nur über Vorhaben informieren, sondern die räumliche Entwicklung
miteinander entwerfen und umsetzen müssen. Über die Gemeinde-, die Kantons-

und die Landesgrenzen hinweg ist das Potential des Gemeinsamen und
Verbindenden wahrzunehmen und zu entwickeln unter Respektierung des

Unterschiedlichen und des Trennenden.

Die grenzüberschreitende Raumplanung hat dabei eine wichtige Aufgabe

zu erfüllen, denn die Standortgunst einer Gemeinde oder einer Region
hängt wesentlich von der Qualität der räumlichen Verhältnisse ab, also von
den Bauten, den Infrastrukturen und der Landschaft. Je grösser die dafür
aufgebrachten Investitionen und Leistungen sind, desto wichtiger wird, dass

sie intelligent genutzt werden. Darunter verstehe ich das gemeinsame Nutzen.

Nur so lassen sich die zunehmenden Ansprüche an unseren begrenzten
Raum erfüllen. Gemeinsamer Gebrauch entspricht auch der aktuellen
Forderung nach einem haushälterischen Umgang mit unseren endlichen
Ressourcen und folgt dem ökonomischen Prinzip - ein wichtiges Anliegen
in der Zeit knapper Finanzmittel. Gemeinsames Nutzen setzt
grenzüberschreitendes Planen und Realisieren voraus.

Ziel muss sein, gemeinsam Grundlagen zu beschaffen, zusammen eine
grenzüberschreitende Raumbeobachtung zu betreiben und die räumliche

Entwicklung zu analysieren und ein Entwicklungskonzept für den
grenzüberschreitenden Raum als gemeinsamer und fortschreibbarer Rahmen zu
entwerfen. Hier müssen vermehrt auch die wichtigsten Einzelprojekte
miteinander abgestimmt und Erfahrungen ausgetauscht werden.

In den letzten Jahren sind für die internationale, grenzüberschreitende
Zusammenarbeit wichtige Instrumente geschaffen worden: Eurek CemaU

und Interreg3. Das bedeutet, dass auch die Kantone sich mit ihrer
Raumplanung grossräumig engagieren und sich an den internationalen Arbeiten
aktiv beteiligen müssen. Diese grenzüberschreitende Facharbeit - die
gemeinsame Raumplanung im Interesse der Region und das Mitbedenken der

grenzüberschreitenden Dimension - ist wichtig und notwendig, sie genügt
aber nicht. Entscheidend für mich ist auch das Bekenntnis zur
Schicksalsgemeinschaft. Wir alle müssen lernen, dass wir nur miteinander ans Ziel
gelangen. Wir müssen uns verbünden, um gemeinsame Ziele und Interessen

zu verfolgen und zu erarbeiten.
Das ist keine leichte Aufgabe. Im Sinne der Solidarität müssen wir aber

füreinander einstehen. Gerade in schwierigen Zeiten ist dieser Anspruch
nicht einfach umzusetzen, weil der gemeinsame Weg nicht nur Gewinner
hervorbringen kann. Der Solidaritäts- und der Gemeinschaftsgedanke
innerhalb der grenzüberschreitenden Regionen ist ein wesentlicher Grundstein

für eine gute Zukunft. Ich bin überzeugt, nur auf diesen Grundlagen,
nur durch gemeinsames Handeln - abgestützt auf eine gute gemeinsame
Planung - können sich die Gemeinden, die Kantone und die
grenzüberschreitenden Regionen im schwierigen Umfeld in Europa behaupten.
Hans-Georg BuchtoLI
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